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Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Dortmund
vom 14.06.2021 wird zurÃ¼ckgewiesen. 

Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu erstatten. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

TatbestanDer KlÃ¤ger begehrt im Wege eines Ã�berprÃ¼fungsverfahrens das
Ereignis vom 20.08.1999 als Arbeitsunfall anzuerkennen und ihm wegen der Folgen
dieses Ereignisses VerletztenÂrente zu gewÃ¤hren.Â Der 1957 geborene KlÃ¤ger
war im Jahr 1999 als freier Mitarbeiter u.a. des S. als Reporter, insbesondere auch
fÃ¼r die Z.-Sportschau, im Einsatz und bei diesen EinsÃ¤tzen gemÃ¤Ã� Ã¶ffentlich-
rechtlicher Vereinbarung zwischen dem S. und der Beklagten bei dieser gesetzlich
unfallversichert. Am 20.08.1999 war er zur Produktion einer Sportschau-Reportage
auf der Rennstrecke in H./Italien tÃ¤tig, wo die Formel 1-Fahrer G. und W. vor dem
GroÃ�en Preis von Belgien fÃ¼r Ferrari ihre Rennwagen testeten.

Mit am 05.06.2000 bei der Beklagten eingegangener Unfallanzeige des S. teilte der
KlÃ¤ger mit, er habe bei dem Einsatz in H. am 20.08.1999 einen HÃ¶rschaden auf
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dem rechten Ohr erlitten; jetzt verspÃ¼re er neben der HÃ¶rminderung ein lautes
Pfeifen im rechÂten Ohr.

Der HNO-Arzt Dr. V. fÃ¼hrte in einem an die Beklagte gerichteten Schreiben vom
07.06.2000Â aus, der KlÃ¤ger habe Ã¼ber ein beidseitiges OhrgerÃ¤usch geklagt
und mitgeÂteilt, dieses bestehe seit Mitte August 1999; er sei damals beim Training
fÃ¼r ein Formel 1 â�� Rennen in Italien gewesen. Trotz HÃ¶rschutz sei die
LÃ¤rmeinwirkung so hoch gewesen, dass er anschlieÃ�end Missempfindungen im
Sinne von OhrgerÃ¤uschen und HÃ¶rmindeÂrungen verspÃ¼rt habe. ZunÃ¤chst
habe er dem nicht so viel Bedeutung beigemessen, die Tinnitus-Symptomatik sei
jedoch geblieben und er fÃ¼hle sich nun in seiner physischen und psychischen
LeistungsfÃ¤higkeit eingeschrÃ¤nkt. Audiometrisch sei am 27.04.2000 rechtsseitig
ein HÃ¶rverlust bei 4 kHz auf 30 dB festzustellen, linksseitig liege nur ein miÂ-
nimaler HÃ¶rverlust vor. Auf Nachfrage der Beklagten teilte Dr. V. mit Schreiben
vom 28.06.2000Â unter BeifÃ¼gung von Tonaudiogrammen vom 27.04.2000 weiter
mit, die LautÂstÃ¤rke bei einem Formel 1-Rennen sei in jedem Fall dazu geeignet,
einen HÃ¶rschaden bzw. einen Tinnitus bei dem KlÃ¤ger auszulÃ¶sen. Dieser habe
sich bei ihm erstmals am 15.10.1999Â vorgestellt und angegeben, seit dem Formel
1-Rennen bestehe ein rechtsseiÂtiger Tinnitus. Da er nicht berichtet habe, dass er
sich dienstlich dort aufgehalten habe, sei die Erkrankung nicht
berufsgenossenschaftlich behandelt worden. Eine subjektive HÃ¶rminderung habe
der KlÃ¤ger damals nicht angegeben, so dass bei dieser UntersuÂchung kein Ton-
Audiogramm erstellt worden sei. Im Vordergrund habe auch eine KopfÂ-
schmerzsymptomatik gestanden, so dass ein Cervical-Syndrom in ErwÃ¤gung
gezogen worden sei. Bei einer Kontrolluntersuchung am 27.04.2000 hÃ¤tten sich
dann die neueren Aspekte bzgl. einer berufsgenossenschaftlichen Behandlung
ergeben.

Die Beklagte holte ein beratungsÃ¤rztliches Gutachten nach Aktenlage des HNO-
Arztes Dr. C. (vom 12.07.2000) ein; dieser regte an, arbeitstechnisch zu ermitteln,
ob eine LÃ¤rmeinwirkung wÃ¤hrend eines Formel 1-Rennens geeignet sei, die
festgestellte HÃ¶rminÂderung und die OhrgerÃ¤usche zu verursachen. Sofern dies
so sei, sei eine ausgiebige medizinische Begutachtung erforderlich. Die Beklagte
befragte den KlÃ¤ger schriftlich, der am 06.03.2001 angab, er habe sich am
20.08.1999 von etwa 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr im unteren Bereich der
ZuschauertribÃ¼ne in etwa 20 Metern Entfernung zur Zielgeraden aufÂgehalten.
WÃ¤hrend dieser Zeit hÃ¤tten die Wagen 73 Runden und zusÃ¤tzlich unzÃ¤hlige
weitere Starts absolviert. Die Fahrtrichtung der Wagen sei von rechts nach links
geweÂsen, so dass er seinen Kopf stÃ¤ndig reflexartig von rechts nach links gedreht
und hauptÂsÃ¤chlich sein rechtes Ohr unertrÃ¤glicher LÃ¤rmbelastung ausgesetzt
habe. Die Teststrecke sei rundherum von HÃ¼geln umgeben, was die
LÃ¤rmbelastung zusÃ¤tzlich erhÃ¶he. Er habe dabei keine OhrstÃ¶psel getragen.
Nach kurzer Zeit sei die LÃ¤rmbelastung so groÃ� geweÂsen, dass sie physische
Schmerzen verursacht und er sich instinktiv beim Vorbeifahren der Wagen die
Ohren mit den HÃ¤nden zugehalten habe. Das Pfeifen im Ohr habe er beÂreits in
den nÃ¤chsten Tagen bewusst wahrgenommen, wenn es keine anderen
GerÃ¤usche gegeben habe, er habe dem aber keine allzu groÃ�e Bedeutung
beigemessen und geÂdacht, das Pfeifen stelle sich von selbst wieder ab. Erst
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nachdem die Beschwerden angeÂhalten hÃ¤tten, habe er die HNO-Ã�rzte
aufgesucht. Vorher habe er keine Probleme mit denÂ Ohren gehabt. Zu dem
permanenten Pfeifen im Ohr seien nun auch Probleme psycholoÂgischer Natur
hinzugekommen, die zu innerer Unruhe, Schlaf- und KonzentrationsstÃ¶runÂgen
sowie verminderten Antrieb fÃ¼hrten, diesbezÃ¼glich sei er in
psychotherapeutischer Behandlung gewesen (Angaben vom 06.03.2001). Der S.
teilte auf Nachfrage mit, UnÂterlagen oder Messergebnisse Ã¼ber die
LÃ¤rmeinwirkung bei Formel 1-Rennen lÃ¤gen dort nicht vor. Ob der KlÃ¤ger
GehÃ¶rschutz getragen habe, sei nicht bekannt; freie Mitarbeiter kÃ¼mmerten sich
selbst um diesen Schutz (Schreiben vom 05.04.2001).

Der Technische Aufsichtsdienst (TAD) der Beklagten, Dipl.-Ing. M., fÃ¼hrte am
27.07.2001Â bei dem Training zum Formel 1-Rennen auf dem Hockenheim-Ring
LÃ¤rmmesÂsungen im TribÃ¼nenbereich und an der Boxengasse durch, dabei
wurde insbesondere auch der Spitzenwertpegel von einzelnen Fahrzeugen
wÃ¤hrend der Vorbeifahrt im TribÃ¼Ânenbereich gemessen. Im Ermittlungsbericht
vom 30.07.2001 wurde ausgefÃ¼hrt, der BeurÂteilungspegel sei fÃ¼r diesen
Arbeitstag (15:00 bis 18:30 Uhr) mit 101 dB(A) zwar Ã¼berÂschritten, was im
Regelfall als Einzelereignis nicht zu einem GehÃ¶rschaden fÃ¼hre. Ein HÃ¶chstwert
des nicht bewerteten Schalldruckpegels von 140 dB(A) sei bei einem SpitÂzenwert
von 129 dB(A) nicht erreicht; bei Schalldruckpegeln oberhalb von 120 dB(A)
kÃ¶nnten akute GehÃ¶rschÃ¤den aber schon nach GerÃ¤uscheinwirkungen Ã¼ber
Minuten aufÂtreten.

Die Beklagte holte eine weitere beratungsÃ¤rztliche Stellungnahme nach Aktenlage
bei Dr. C. ein, der am 28.08.2001 ausfÃ¼hrte, ein akutes Trauma scheide aus, weil
die daÂfÃ¼r notwendigen Schallpegel von wenigstens 130 dB(A) nicht erreicht
worden seien. Es bleibe daher ein akustischer Unfall Ã¼brig, bei dem durch
LÃ¤rmeinwirkung mittlerer IntensiÂtÃ¤t (90-120 dB[A]) ein akuter HÃ¶rverlust auf
einem Ohr auftrete; bei Zwangshaltungen des Kopfes wÃ¤hrend der LÃ¤rmarbeit
kÃ¶nne es zu einem HÃ¶rsturz kommen. Dies passe zwar nicht genau auf den
vorliegenden Fall; durch die stÃ¤ndige Bewegung des Kopfes, um das Rennen
verfolgen zu kÃ¶nnen, und die mittlere LÃ¤rmintensitÃ¤t bei fehlendem
LÃ¤rmschutz sei ein akustischer Unfall aber ausreichend wahrscheinlich. Der
Beurteilungspegel von 101 dB(A) sei daher rechtlich wesentlich dazu geeignet, die
HÃ¶rminderung und die OhrÂgerÃ¤usche zu verursachen. Auch der Spitzenwert von
129 dB(A) sei bei stÃ¤ndigen BeweÂgungen und Drehungen geeignet, die
Beschwerden des KlÃ¤gers zu verursachen.

Die Beklagte, die die Stellungnahme nicht fÃ¼r Ã¼berzeugend hielt, veranlasste
eine Begutachtung durch den HNO-Arzt Prof. Dr. L., der nach ambulanter
Untersuchung des KlÃ¤gers am 27.11.2001 ein Gutachten vom 21.01.2002 erstellte.
Darin fÃ¼hrte er aus, es bestehe beidseits eine volle FunktionsfÃ¤higkeit des
Innenohres im gesamten funktionell relevanten Frequenzspektrum. Rechts werde
ein stÃ¶rendes OhrgerÃ¤usch angegeben, dass bei atypischen Angaben nicht
typisierbar nach Feldmann sei. Ausgeschlossen werÂden kÃ¶nnten ein Knalltrauma
sowie ein Explosionstrauma. Es komme auch kein akustiÂscher Unfall in Betracht,
da bereits keine messbare HÃ¶rstÃ¶rung vorliege; ein akustischer Unfall mit
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vÃ¶lliger Normakusis und alleinigem Tinnitus sei in der Literatur nicht beschrieÂben.
Ferner habe die HÃ¶rstÃ¶rung augenblicklich nach der Entstehung bemerkt werden
mÃ¼ssen, nicht erst in den nÃ¤chsten Tagen. Ein akuter Schaden sei ebenfalls
nicht ersichtÂlich, da hierfÃ¼r Schallpegel Ã¼ber 130 dB(A) erforderlich seien, die
hier nicht vorlÃ¤gen. DarÃ¼ber hinaus handele es sich um Ereignisse, die fÃ¼r den
Betroffenen unvorhersehbar seien und denen er ungeschÃ¼tzt ausgeliefert sei;
auch hier sei die HÃ¶rstÃ¶rung in jedem Fall sofort vorhanden. Es handele sich
weder um eine Berufskrankheit der Nr. 2301 noch um einen Arbeitsunfall. Tinnitus
sei eine inzwischen so weit verbreitete Wahrnehmung, dass das Neuauftreten ohne
Ã¤uÃ�eren Anlass die wesentlich wahrscheinlichere MÃ¶glichÂkeit sei.

Mit Bescheid vom 10.04.2002 lehnte die Beklagte die GewÃ¤hrung von
EntschÃ¤digungsÂleistungen aus Anlass des Ereignisses vom 20.08.1999 ab. Nach
Auswertung aller BeurÂteilungskriterien habe die LÃ¤rmeinwirkung vom 20.08.1999
die festgestellten OhrgerÃ¤uÂsche rechts rechtlich nicht wesentlich verursacht,
sodass der erforderliche KausalzusamÂmenhang zwischen dem schÃ¤digenden
Ereignis und der festgestellten GesundheitsstÃ¶Ârung nicht gegeben sei. Es
handele sich daher bei dem Ereignis nicht um einen ArbeitsÂunfall. Es handele sich
ferner nicht um eine zu entschÃ¤digende Berufskrankheit der Nr. 2301.
EntschÃ¤digungsleistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung seien somit
nicht zu gewÃ¤hren.

Der KlÃ¤ger legte dagegen fristwahrend Widerspruch ein und fÃ¼hrte zur
BegrÃ¼ndung aus, der Unfall habe sich nicht auf dem Hockenheimring, sondern auf
der Teststrecke H. ereignet, wo die fÃ¼r ein Knalltrauma vorliegende
Schalldruckwelle von 160 -190 dB(A) durchaus vorhanden sei, jedenfalls habe sie an
der Stelle, an der er sich aufgehalten haÂbe, Ã¼ber 140 dB(A) gelegen. Die
Teststrecke habe gerade aufgrund dieser Tatsache nicht die Zulassung als Formel 1
Rennstrecke erhalten. Dr. V. und auch Dr. C. sÃ¤hen zutreffend einen
Kausalzusammenhang zwischen dem Knalltrauma und dem permanenÂten
OhrgerÃ¤usch im rechten Ohr. Eine nachweisbare HÃ¶rstÃ¶rung als Indikator eines
akusÂtischen Unfalls sei zudem gegeben, das folge aus dem Befund von Dr. V. vom
27.04.2000. Die medikamentÃ¶se Behandlung habe zu einer Verbesserung der
HÃ¶rfÃ¤higkeit gefÃ¼hrt. Der erste Arztbesuch sei exakt 56 Tage nach dem
Ereignis erfolgt, weil dies frÃ¼her wegen seiner TÃ¤tigkeit als Korrespondent in
Italien nicht mÃ¶glich gewesen sei. Auf die Bitte der Beklagten, zu den in der
BegrÃ¼ndung des Widerspruchs erwÃ¤hnten MessÂwerten fÃ¼r die Teststrecke H.
entsprechende Unterlagen und Nachweise vorzuleÂgen, verwies der KlÃ¤ger darauf,
es handele sich um Informationen aus Insiderkreisen. Die Beklagte mÃ¶ge sich
entweder an den Internationalen Automobilverband U. oder an die Leitung der
Teststrecke wenden.

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 18.09.2002
zurÃ¼ck. Leistungen seien nicht zu erbringen, weil ein Versicherungsfall nicht
vorliege. Die festgeÂstellten Messwerte der LÃ¤rmeinwirkung seien fÃ¼r die
gutachterliche Beurteilung verwendÂbar und maÃ�geblich, auch wenn die Messung
nicht auf derselben Strecke durchgefÃ¼hrt worden sei. Die Messwerte auf dem
Hockenheimring seien insgesamt und im Einzelnen fÃ¼r die verschiedenen
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Rennteams (insgesamt 22 Wagen) erhoben worden, die MessgerÃ¤Âte seien zudem
in Ã¤hnlicher Position aufgestellt, wie der KlÃ¤ger zur Fahrbahn in H. gestanden
habe. Die erhobenen Messwerte aller 22 Rennwagen hÃ¤tten nicht die MinÂ-
destschallschutzstÃ¤rke von 130 dB(A) Ã¼berschritten, insbesondere sei auch fÃ¼r
das Team Ferrari einzeln kein darÃ¼berhinausgehender Wert gemessen worden.
Entgegen seiner AnkÃ¼ndigung habe er keine Messwerte beibringen kÃ¶nnen. Die
Beiziehung weiterer Messwerte sei nicht erforderlich, da die erhobenen
Beweismittel vom Hockenheimring zur KlÃ¤rung der KausalitÃ¤tsfrage geeignet
seien.

Im anschlieÃ�enden Klageverfahren vor dem Sozialgericht (SG) Dortmund (S 23 U
110/02) legte der KlÃ¤ger Unterlagen in italienischer Sprache zu LÃ¤rmmessungen
auf der Teststrecke H. vor. AuÃ�erdem wurde ein â�� im parallel gefÃ¼hrten
Klageverfahren Ã¼ber die Feststellung eines Grades der Behinderung (S 7 SB
110/01) eingeholtes â�� HNO- Ã¤rztliches Gutachten von Dr. I. vom 18.10.2002
(ambulante Untersuchung am 12.09.2002) beigezogen; darin fÃ¼hrte der
SachverstÃ¤ndige u.a. aus, der KlÃ¤ger habe nach den LÃ¤rmereignissen vom
20.08.1999 keine GleichgewichtsstÃ¶rungen oder anderen neurologischen AusfÃ¤lle
angegeben, so dass der Tinnitus als alleiniges Symptom nicht mit ausreichender
Wahrscheinlichkeit als Unfallfolge zu werten sei. Die Tinnitussymptomatik kÃ¶nne
eine in der PersÃ¶nlichkeit des Versicherten begrÃ¼ndete Reaktionsweise sein und
den wesentlichen Faktor fÃ¼r die Ausgestaltung des Beschwerdebildes darstellen.

Auf Antrag des KlÃ¤gers nach Â§ 109 SGG erstattete Prof. Dr. F. ein HNO-Ã¤rztliches
Gutachten am 04.08.2003. Dort gab der KlÃ¤ger im Rahmen der ambulanten
Untersuchung am 27.06.2003 an, das OhrgerÃ¤usch erstmals in gerÃ¤uschfreier
Kulisse am Schreibtisch drei Tage spÃ¤ter (am Montag) festgestellt zu haben. Am
Wochenende sei er abgelenkt gewesen, da er in T. mit Freunden und Bekannten aus
gewesen sei, auÃ�erdem habe er Musik gehÃ¶rt und sei Auto gefahren, daher habe
er den Pfeifton noch nicht hÃ¶ren kÃ¶nÂnen. Der SachverstÃ¤ndige fÃ¼hrte aus,
das audiometrische Bild mit einer Hochtonsenke und HochtonohrgerÃ¤usch
entspreche dem eines LÃ¤rmschadens. Untersuchungen Ã¼ber GehÃ¶rschÃ¤den
durch Ã¼berlaute Unterhaltungsmusik zeigten, dass GehÃ¶rschÃ¤den mit und ohne
Tinnitus, aber auch ein Tinnitus allein, auch nach mehrstÃ¼ndiger LÃ¤rmbelastung
im Nahbereich einer LÃ¤rmquelle auftreten kÃ¶nnten, auch wenn der Grenzwert
unter 130 dB(A) liege. Der KlÃ¤ger sei einer ausreichend hohen LÃ¤rmbelastung
ausgesetzt gewesen, auch wenn die klassischen Grenzwerte fÃ¼r die
verschiedenen Typen akuter SchallschÃ¤Âden unterschritten seien. Dennoch
spreche eindeutig gegen einen Zusammenhang zwiÂschen LÃ¤rmbelastung am
20.08.1999 und den aktuellen Beschwerden, dass der KlÃ¤ger anschlieÃ�end keine
Beschwerden gehabt habe. Er sei zwei Tage beschwerdefrei geweÂsen, erst am
dritten Tag habe er das rechtsseitige OhrgerÃ¤usch bemerkt. Auch wenn er
zunÃ¤chst normale FreizeitaktivitÃ¤ten entfaltet habe, habe er sicher auch
gerÃ¤uschfreie Momente erlebt; spÃ¤testens in diesem Moment wÃ¤re ein
unfallbedingtes OhrgerÃ¤usch aufgefallen. Dass er das OhrgerÃ¤usch erst am
darauffolgenden Montag, dem dritten Tag nach dem Ereignis, bemerkt habe,
schlieÃ�e ein unfallbedingtes OhrgerÃ¤usch aus. UnfallÂbedingte OhrgerÃ¤usche
seien dadurch gekennzeichnet, dass sie sofort auftreten bzw. bemerkt wÃ¼rden.
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WÃ¼rde man dennoch einen Unfallzusammenhang annehmen, sei aber nur von
einem minimalen Schaden auszugehen; die spÃ¤ter aufgetretenen
psychovegetativen Reaktionen seien auf eine Fehlverarbeitung zurÃ¼ckzufÃ¼hren.
Eine Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) liege nicht vor. AbschlieÃ�end sei aber
darauf hinzuweisen, dass OhrgerÃ¤usche ein sehr hÃ¤ufiges Symptom
unterschiedlicher Ursache seien, die auslÃ¶Âsenden Momente kÃ¶nnten vielfÃ¤ltig
sein, z.B. lokale DurchblutungsstÃ¶rungen, StoffwechÂselerkrankungen,
Virusinfektionen des Innenohrs usw.. Im Einzelfall lasse sich die UrsaÂche meist
nicht feststellen.

Der KlÃ¤ger trug hierzu weiter vor, die Beschwerdeproblematik sei sofort und
unmittelbar nach dem Probetraining aufgetreten, er habe allerdings gehofft, dass
sie nach kurzer Zeit wieder verschwinde. Erst nachdem er drei Tage Beschwerden
gehabt habe und die Schmerzen nicht besser geworden sein, habe er einen
Zusammenhang zu den LÃ¤rmbeÂlastungen am Renntag festgestellt.

Auf seinen weiteren Antrag nach Â§ 109 SGG erstattete am 17.03.2004 Dr. A. ein
nervenÃ¤rztliches Gutachten. Dort gab der KlÃ¤ger an, sofort nach der RÃ¼ckkehr
nach Hause (in T.) ein Pfeifen auf dem rechten Ohr verspÃ¼rt zu haben, das er
wegen vielÂfÃ¤ltiger Ablenkung am Wochenende aber nicht realisiert habe. Erst am
Montag bei der Arbeit am Schreibtisch sei er darauf aufmerksam geworden. Als
Diagnosen stellte die SachverstÃ¤ndige einen Tinnitus aurium sowie eine
undifferenzierte SomatisierungsstÃ¶Ârung mit gastrointestinalen Symptomen,
SchlafstÃ¶rungen und leichtgradigen depressiven Symptomen fest. Unterstelle man
das Vorhandensein eines LÃ¤rmtraumas, mÃ¼sse sowohl der vorhandene Tinnitus
als auch die begleitende, dadurch bedingte SomatisierungsstÃ¶Ârung als Folge
dieses Traumas angesehen werden. Die Wahrscheinlichkeit eines ursÃ¤chÂlichen
Zusammenhangs der bestehenden GesundheitsstÃ¶rungen mit dem Trauma vom
20.08.1999Â sei allein von nervenfachÃ¤rztlicher Seite nicht zu beantworten.
RegelmÃ¤Ã�ig spielten sogenannte Stressoren im Sinne von Ã�rger,
Ã�berforderung oder Stressbelastung in der Entstehung dieses Syndroms eine
groÃ�e Rolle; es mÃ¼sse festgehalten werden, dass es neben der LÃ¤rmbelastung
am Unfalltag auch Ã�rger und Erregung Ã¼ber den kurzÂfristigen Termin, die
ungÃ¼nstige Unterbringung der Journalisten, die Vertretungssituation fÃ¼r einen
kurzfristig ausgefallenen Kollegen und Ã�rger Ã¼ber fehlende Namensnennung im
S.-Bericht gegeben habe. Diese Stressoren stÃ¼nden inhaltlich und zeitlich mit dem
UnÂfallereignis in unmittelbarem Zusammenhang. Es sei mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sowohl eine hohe LÃ¤rmbelastung am
Unfallort als auch somatiÂsche und weitere Stressfaktoren gemeinsam als Ursache
fÃ¼r den chronischen Tinnitus und die leichtgradige SomatisierungsstÃ¶rung
anzusehen seien. Die psychischen Stressoren seien allerdings primÃ¤rpersÃ¶nliche
Faktoren, die auch in einem anderen ZusammenÂhang ebenfalls zu einer
psychischen FolgestÃ¶rung hÃ¤tten fÃ¼hren kÃ¶nnen. Es sei von einer MdE um 10
v.H. seit 1999 und fortlaufend auszugehen.

Das SG wies die Klage mit Urteil vom 28.06.2004 ab. Der ohnehin nur
geringfÃ¼gige HochÂtonschaden sowie das hochfrequente OhrgerÃ¤usch rechts
mit den einhergehenden BeÂgleiterscheinungen seien nicht Folge eines akuten
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Schalltraumas. Eine ausreichend hohe LÃ¤rmeinwirkung oberhalb des Grenzwertes
von mehr als 130 dB(A) kÃ¶nne nicht festgeÂstellt werden. Eine weitere Testung
der LÃ¤rmeinwirkung sei nicht erforderlich, da die erst einige Zeit nach dem
Ereignis angegebenen HÃ¶rstÃ¶rungen allein von der Zeitabfolge geÂgen einen
Zusammenhang mit der LÃ¤rmeinwirkung sprÃ¤chen.

Im anschlieÃ�enden Berufungsverfahren (L 15 U 222/04) â�� in dem der KlÃ¤ger
ausdrÃ¼cklich die Feststellung beantragte, dass ein bei ihm bestehender Tinnitus
sowie HÃ¶rschaden rechts mit nachfolgenden SomatisierungsstÃ¶rungen und
depressivem Syndrom Folge eiÂnes Arbeitsunfalls oder einer BK nach Nr. 2301 und
ihm eine Verletztenrente nach einer MdE um mindestens 20 v.H. zu zahlen sei â��
rÃ¼gte er insbesondere, das SG habe die TalÂlage der Teststrecke nicht
hinreichend gewÃ¼rdigt; dadurch hÃ¤tten sich die Schallwellen nicht einseitig
ausgebreitet, sondern seien auf die Quelle des LÃ¤rms zurÃ¼ckgeschlagen, sodass
sich ein mehrfacher Schalleffekt gebildet habe. Wie bereits in der Anamnese des
Gutachtens von Dr. I. vom 18.10.2002 angegeben, habe er zudem bereits am
Abend des 20.08.1999 die OhrgerÃ¤usche rechts verspÃ¼rt. Er legte eine
Ã�bersetzung von UnterÂlagen der Regionalagentur der Toskana fÃ¼r den
Umweltschutz zu LÃ¤rmmessungen an der Rennstrecke in H. (Protokoll Nr.
10.24501AF vom 30.12.2002) vor. Mit Urteil vom 07.06.2005 wies das LSG die
Berufung zurÃ¼ck; die Beschwerde gegen die NichtzulasÂsung der Revision verwarf
das Bundessozialgericht mit Beschluss vom 15.11.2005 als unzulÃ¤ssig (B 2 U
290/05 B).

Mit Schreiben vom 08.06.2016 wandte sich der KlÃ¤ger erneut an die Beklagte und
beantragte, das Verfahren wieder aufzunehmen sowie ihm eine Rente zu zahlen.
Neue Aspekte hÃ¤tten sich insoweit ergeben, als er aufgrund der mit der
Tinnituserkrankung einhergehenden KonzentrationsstÃ¶rungen nicht mehr in der
Lage sei, in seinem Beruf als Journalist zu arbeiten. Nicht ausreichend
berÃ¼cksichtigt worden sei, dass er sich bereits in den Abendstunden des
20.08.1999 bei seiner Ehefrau Ã¼ber belastende OhrgerÃ¤usche bzw. einen
Pfeifton beklagt habe. DarÃ¼ber hinaus liege inzwischen eine Datei vor, die die
Filmaufnahmen im Original zeige, die er am 20.08.1999 gemacht habe. Darauf sei
zu erkennen, dass er ein Interview fÃ¼hre und dabei unmittelbar an der
Rennstrecke stehe, der Interviewpartner registriere einen herannahenden
Sportwagen und halte sich mitÂ beiden Fingern die Ohren zu, er selbst fÃ¼hre das
GesprÃ¤ch zunÃ¤chst weiter und bemerke die GerÃ¤uschentwicklung offenbar zu
spÃ¤t. Aufgrund dieser Filmaufnahmen kÃ¶nnten die GerÃ¤uscheinwirkungen vor
Ort eingeschÃ¤tzt werden. Eine realistische Ermittlung der tatsÃ¤chlich
auftretenden Dezibel-Belastungen kÃ¶nne zudem erreicht werden, indem die
italienische staatliche Unfallversicherungsanstalt INAIL um Amtshilfe ersucht werde.
Es seien neue Ermittlungen aufzunehmen.

Mit Bescheid vom 06.03.2017 fÃ¼hrte die Beklagte aus, eine RÃ¼cknahme des
Bescheides vom 10.04.2000 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom
18.09.2002 gemÃ¤Ã� Â§ 44 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch â��
Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz (SGB X) erfolge nicht. Das
Vorbringen des KlÃ¤gers biete keine Veranlassung, in eine neue SachprÃ¼fung
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einzutreten. Entgegen seiner EinschÃ¤tzung bestehe keine MÃ¶gÂlichkeit, aus einer
Filmaufnahme die Feststellung der Schallbelastung in der aufgenomÂmenen
Situation herbeizufÃ¼hren. Die Beurteilung des Schallpegels sei bereits im
GutachÂten von Prof. Dr. F. eingehend erÃ¶rtert und im sozialgerichtlichen
Verfahren gewÃ¼rdigt worden. Die weiteren AusfÃ¼hrungen stellten keine neuen
Aspekte dar. Mit den besondeÂren Ã¶rtlichen VerhÃ¤ltnissen in H. und der
tatsÃ¤chlichen Schallmessung dort habe sich bereits das LSG in seinem Urteil vom
07.06.2005 vom auseinandergesetzt, ebenso habe es die unterschiedlichen
Aussagen zum erstmaligen Bemerken der OhrgerÃ¤usche berÃ¼cksichtigt und
beweisrechtlich gewÃ¼rdigt. Eine erneute SachprÃ¼fung werde daher abÂgelehnt.

Der KlÃ¤ger legte am 16.03.2017 Widerspruch ein, in dem er sich hinsichtlich der
Aussage, bereits am gleichen Abend Ã¼ber OhrgerÃ¤usche gegenÃ¼ber seiner
Ehefrau geklagt zu haben, auf deren Zeugnis berief. DarÃ¼ber hinaus lieÃ�en die
Filmaufnahmen mit Ton RÃ¼ckschlÃ¼sse auf die LÃ¤rmeinwirkung zu. Der Zeuge
D. R., ebenfalls Sportreporter, kÃ¶nne Ã¼ber die LÃ¤rmbelastung Auskunft geben,
da er auch beim Training zugegen gewesen sei. Er legte zudem ein fÃ¼r die
Deutsche Rentenversicherung zur Feststellung der Erwerbsminderung erstelltes
HNO-Ã¤rztliches Gutachten von Dr. P. vom 09.01.2015 vor, in dem eine
SchallempfindungsschwerhÃ¶rigkeit im Hochtonbereich beidseits, rechts grÃ¶Ã�er
als links, sowie ein Tinnitus aurium rechts festgestellt worden sei; aus der
HÃ¶rminderung folge keine MdE, der Tinnitus sei mit einer MdE um 10 v.H. zu
bewerten. Der Gutachter sehe die Leistungsminderung als mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit durch den Arbeitsunfall verursacht an. Am
12.07.2017 Ã¼bersandte derÂ KlÃ¤ger eine eidesstattliche ErklÃ¤rung seiner
Ehefrau vom 30.06.2017, wonach er bei seiner Ankunft in T. nach Mitternacht ihr
gegenÃ¼ber ein starkes Pfeifen und dumpfe GerÃ¤usche auf beiden Ohren geklagt
habe, die er eindeutig auf den â��HÃ¶llenlÃ¤rmâ�� auf der H.-Teststrecke
zurÃ¼ckgefÃ¼hrt habe. Er habe auch gesagt, dass die LÃ¤rmbelastung auf den
TribÃ¼nen unertrÃ¤glich gewesen sei.

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 13.07.2017
zurÃ¼ck. Die Ã¼bersandten Unterlagen und vorgebrachten ErwÃ¤gungen bÃ¶ten
keine neuen GeÂsichtspunkte, die annehmen lieÃ�en, dass bei Erlass des
Verwaltungsaktes das Recht unÂrichtig angewandt oder von einem Sachverhalt
ausgegangen worden sei, der sich als unÂrichtig erwiesen habe und deshalb
Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht worden seien. FÃ¼r die Wiederaufnahme
des Verwaltungsverfahrens werde ein abgestuftes PrÃ¼fÂverfahren gefordert:
Ergebe sich im Rahmen des Antrags auf Erlass eines ZugunstenbeÂscheides nichts,
was fÃ¼r die Unrichtigkeit der Vorentscheidung sprechen kÃ¶nnte, dÃ¼rfe sich die
Verwaltung ohne jede SachprÃ¼fung auf die Bindungswirkung des frÃ¼heren BeÂ-
scheides berufen.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger am 24.07.2017 Klage vor dem SG Dortmund erhoben
und die Ã�berprÃ¼fung des Bescheides vom 10.04.2002 in der Gestalt des
WiderspruchsbescheiÂdes vom 18.09.2002 sowie letztlich die Feststellung einer
rentenrelevanten Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit aufgrund des Vorfalles vom
20.08.1999 begehrt. Er habe bereits am Abend des 20.08.1999 gegenÃ¼ber seiner
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Ehefrau Ã¼ber belastende OhrgerÃ¤usche und eiÂnen Pfeifton geklagt. Dieser neue
Gesichtspunkt sei von ihm im vorangehenden VerfahÂren nicht vorgetragen worden
und rechtfertige eine erneute Ã�berprÃ¼fung der Sachlage. DarÃ¼ber hinaus habe
er dargelegt, inzwischen Ã¼ber Originalfilmaufnahmen zu verfÃ¼gen, die die
Situation an der Rennstrecke zeigten. Sie ermÃ¶glichten eine genauere Bewertung
der LÃ¤rmexpositionspegel am Vorfalltag. Auch diesem Aspekt habe die Beklagte
nachgeÂhen mÃ¼ssen. Die Wahrscheinlichkeit des Zusammenhangs sei durch
diese neuen AspekÂte genauer zu beurteilen. Der KlÃ¤ger hat eine CD mit der
Original-Filmaufnahme vorgeÂlegt, auÃ�erdem sei der Zeuge D. R. zu vernehmen.

Der KlÃ¤ger hat beantragt,

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 06.03.2017 in der Gestalt

des Widerspruchsbescheides vom 13.07.2017 zu verurteilen, ihm VerletztenÂrente
zu bewilligen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hat weiterhin keine neuen Aspekte gesehen, die Anlass zu einer erneuten
SachprÃ¼Âfung geben wÃ¼rden. Die als neu angebotenen Beweismittel seien nicht
geeignet, die richterlichen EntscheidungsgrÃ¼nde aus dem Urteil vom 07.06.2005
zu widerlegen. Der VollÂbeweis fÃ¼r das sofortige Auftreten des Tinnitus nach dem
Rennen kÃ¶nne aufgrund der abweichenden Aussagen bei diversen Terminen nicht
erbracht werden, auch die nachÂtrÃ¤glich angebotene ErklÃ¤rung der Ehefrau
stelle einen solchen Vollbeweis nicht dar. Aus einer Original-Filmaufnahme lieÃ�en
sich keine verwertbaren Aussagen Ã¼ber den Grad der LÃ¤rmeinwirkung im Sinne
einer Dezibel-Messung entnehmen. Die Ablehnung des VersiÂcherungsfalles lasse
auch eine BerÃ¼cksichtigung der psychischen StÃ¶rungen hinfÃ¤llig werden.

Das SG hat die Klage mit Urteil vom 14.06.2021 abgewiesen. Die medizinischen
ErmittÂlungen im vorangegangenen Verfahren hÃ¤tten nicht das Ergebnis erbracht,
dass der KlÃ¤Âger eine unfallbedingte MdE aufweise. Es bestÃ¼nden erhebliche
Zweifel daran, dass das Gutachten von Dr. P. zutreffend sei, auch dieser komme
jedoch nicht zu einer renÂtenberechtigenden MdE. Es bestehe auch keine
Erforderlichkeit einer gerichtlichen BeÂweisaufnahme. Auch wenn die Ehefrau eine
erhebliche LÃ¤rmbeeintrÃ¤chtigung bestÃ¤tige, habe dies keinen Bezug zu einer
etwaig vorhandenen MdE. So kÃ¶nne nicht einmal der Nachweis eines Erstschadens
erbracht werden, denn eine spontane HÃ¶rminderung nach hochdosierter
Beschallung liege in der Natur der Sache, ohne zu bedeuten, dass dieses
PhÃ¤nomen nicht regelmÃ¤Ã�ig sehr bald abklinge. Die Ehefrau sei auch keine
Medizinerin und nicht zustÃ¤ndig fÃ¼r die Entgegennahme der Schilderung
pathologischer Symptome. Ebenfalls ungeeignet sei eine Vernehmung von an der
Teststrecke anwesenden PersoÂnen, da diese an einer exakten
LautstÃ¤rkemessung nicht teilgenommen hÃ¤tten; dadurch kÃ¶nne auch kein
Schaden nachgewiesen werden, da der KlÃ¤ger nach den HNO-Ã¤rztlichen
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Befundunterlagen noch nicht einmal eine Trommelfellperforation erlitten habe.
EntspreÂchendes gelte fÃ¼r ein Video, hier sei nicht deutlich geworden, inwieweit
dadurch der Ein- tritt eines spÃ¤ter medizinisch nicht bestÃ¤tigten Schadens
nachgewiesen werden solle. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die GrÃ¼nde
der Entscheidung Bezug genomÂmen.

Gegen das am 28.06.2021 zugestellte Urteil hat der KlÃ¤ger am 15.07.2021
Berufung einÂgelegt. Er verweist weiter darauf, noch am Abend des Unfalltages
gegenÃ¼ber seiner EheÂfrau Ã¼ber belastende OhrgerÃ¤usche und einen Pfeifton
geklagt zu haben. Er sei davon ausgegangen, dass sich diese GerÃ¤usche
normalisieren wÃ¼rden und habe sie zeitweilig nicht als so massiv stÃ¶rend
empfunden, insbesondere weil er sich im Kreise seiner FamiÂlie befunden habe bei
Ablenkung und gerÃ¤uschvollem Umfeld. Weil die OhrgerÃ¤usche bei ruhiger
Umgebung massiv stÃ¶rend gewesen seien, habe ihn das nach seiner RÃ¼ckkehr
nach Deutschland dazu veranlasst, einen HNO-Arzt aufzusuchen. Die Annahme, er
sei unmittelbar nach dem Ereignis nicht von OhrgerÃ¤usche geplagt gewesen und
habe keiÂnen Tinnitus verspÃ¼rt, sei somit falsch. Das SG habe insoweit die Zeugin
hÃ¶ren mÃ¼ssen. Das SG habe sich ebenfalls nicht mit der Auffassung des HNO-
Arztes Dr. P. auseiÂnandergesetzt, der das LÃ¤rmereignis als geeignet fÃ¼r die
Verursachung eines InnenohrÂschadens angesehen habe.

Der KlÃ¤ger beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Dortmund vom 14.06.2021 abzuÃ¤ndern und die BeÂ-
klagte unter Aufhebung des Bescheides vom 06.03.2017 in der Gestalt des WiÂ-
derspruchsbescheides vom 13.07.2017 zu verpflichten, den Bescheid vom
10.04.2002Â in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 18.09.2002 aufzuÂ-
heben, das Ereignis vom 20.08.1999 als Arbeitsunfall anzuerkennen und ihm weÂ-
gen der Folgen dieses Arbeitsunfalls eine Verletztenrente nach einer MdE von 20
v.H. zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie ist der Auffassung, zu Recht von einer erneuten Ã�berprÃ¼fung des
AblehnungsbeÂscheides abgesehen zu haben, weil die im Rahmen des
Widerspruchsverfahrens vorgetragenen ErwÃ¤gungen nicht geeignet gewesen
seien, Zweifel an der Richtigkeit der EntÂscheidung zu begrÃ¼nden. Die
angebotenen Beweismittel seien nicht geeignet, die geÂtroffenen Entscheidungen
infrage zu stellen. Bereits im Rahmen des VerwaltungsverfahÂrens sowie des sich
anschlieÃ�enden Klageverfahrens seien der Schallpegel und dessen mÃ¶gliche
Auswirkungen auf das GehÃ¶r gutachterlich beurteilt worden, die Frage des
erstmaligen Auftretens der OhrgerÃ¤usche sei ausreichend diskutiert worden.

Der Senat hat eine HNO-fachÃ¤rztliche Stellungnahme von Prof. Dr. F. eingeholt, die
dieser am 10.03.2022 erstellt hat. Darin hat Prof. Dr. F. ausgefÃ¼hrt, dass eine
MesÂsung des Spitzenschalldruckpegels in einem Fall mit 129 dB(A) nicht bedeute,
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dass der KlÃ¤ger die 3,5 Stunden stÃ¤ndig einer solchen LÃ¤rmeinwirkung
ausgesetzt gewesen sei, sondern nur wÃ¤hrend der kurzen, schnellen Vorbeifahrt.
Ein akutes LÃ¤rmtrauma kÃ¶nne zwar auch bei einer LÃ¤rmeinwirkung von gering
weniger als 130 dB(A) auftreten, dies setÂze aber voraus, dass der Betreffende
Ã¼ber mehrere Stunden hintereinander einem so hoÂhen LÃ¤rmwert ausgesetzt
sei, z.B. wenn ein Diskothekenbesucher viele Stunden neben einem Lautsprecher
gestanden habe. Von einer solchen Situation sei aber nicht auszuÂgehen, da es sich
bei dem Messwert von 129 dB(A) (worst case) um einen Spitzenpegel handele, nicht
aber um einen Dauerschallpegel. Ein akuter GehÃ¶rschaden durch LÃ¤rm bei
hohem Schalldruck oberhalb von 120 dB(A) kÃ¶nne nach der VDI Richtlinie 2058
Blatt 2 nach GerÃ¤uscheinwirkungen Ã¼ber Minuten hervorgerufen werden, der
LÃ¤rm eines vorbeiÂfahrenden Rennwagens wirke jedoch nur sekundenweise auf
das GehÃ¶r ein. Die ErgebÂnisse des Messberichtes erklÃ¤rten daher nicht, dass
eine ausreichende LÃ¤rmbelastung bezÃ¼glich der rechtsseitigen Hochtonsenke
und des rechtsseitigen Tinnitus vorgelegen habe. Der Ã¤quivalente
Dauerschallpegel sei mit 100 bzw. 102 dB(A) festgestellt worden, also weit unter
dem sogenannten Grenzwert von 130 dB(A). Insofern bleibe er bei der Auffassung,
dass die LÃ¤rmeinwirkung am 20.08.1999 nicht geeignet gewesen sei, den
rechtsseitigen GehÃ¶rschaden mit OhrgerÃ¤uschen hervorzurufen. Es entspreche
zudem weiterhin dem Stand der aktuellen medizinischen Wissenschaft, dass die
Annahme eines Zusammenhangs zwischen einer hohen LÃ¤rmbelastung und
SchÃ¤digung eine sofortige Beschwerdesymptomatik erfordere. Der KlÃ¤ger habe
seine Angaben damals so gemacht, wie im Gutachten niedergelegt. Beharre er nun
darauf, der Tinnitus sei am Ereignistag aufgetreten, kÃ¶nne er dies nicht
kommentieren. Ein unfallunabhÃ¤ngiger HÃ¶rsturz mit oder ohne Tinnitus sei in der
BevÃ¶lkerung allerdings sehr hÃ¤ufig und gegenÃ¼ber den angeÂschuldigten
Ereignissen abzugrenzen. Auch die SachverstÃ¤ndige Dr. A. habe auf weitere
Stressoren in der Anamnese hingewiesen. Der rechtsseitigen Tinnitus sei soÂmit
nicht Folge einer Berufskrankheit und auch nicht Folge eines Arbeitsunfalles.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt
der GeÂrichtsakte sowie der beigezogenen Akte der Beklagten Bezug genommen,
der insgesamt Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen ist.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

1. Die zulÃ¤ssige, insbesondere statthafte (Â§ 144 Abs. 1 SGG) und fristgerecht
eingelegte (Â§ 151 Abs. 1 SGG) Berufung des KlÃ¤gers ist unbegrÃ¼ndet.
Das SG hat die Klage zu Recht abgewiesen, denn der KlÃ¤ger ist durch die
angefochtenen Bescheide der Beklagten nicht beschwert, Â§ 54 Abs. 2 Satz
1 SGG.

1. Â Die zulÃ¤ssige Klage ist als kombinierte Anfechtungs-, (doppelte)
Verpflichtungs- und Leistungsklage (Â§Â§ 54 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4, 56 SGG)
statthaft, denn der KlÃ¤ger begehrt â�� unter Aufhebung des
angefochtenen Bescheides vom 06.03.2017 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 13.07.2017 â�� die Verpflichtung der
Beklagten zur RÃ¼ckÂnahme des gemÃ¤Ã� Â§ 77 SGG bestandskrÃ¤ftigen
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Bescheides vom 10.04.2002 in der GeÂstalt des Widerspruchsbescheides
vom 18.09.2002, ihre Verpflichtung, das Ereignis vom 20.08.1999Â als
Arbeitsunfall anzuerkennen und die GewÃ¤hrung von Leistungen in Form
einer Verletztenrente nach einer MdE von 20 v.H. (vgl. Keller in: Meyer-
Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 13. Auflage 2020, Â§ 54 Rn. 20c
m.w.N).

2. Â Die Klage ist unbegrÃ¼ndet. Der streitige (Ã�berprÃ¼fungs-)Bescheid
vom 06.03.2017 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
13.07.2017 ist rechtmÃ¤Ã�ig. Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch aus Â§ 44
Abs. 1 Satz 1 SGB X auf Aufhebung der angefochtenen Bescheide, auf
Verpflichtung der Beklagten zur RÃ¼cknahme des zugrundeliegenden
Bescheides vom 10.04.2002 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
18.09.2002 und Anerkennung des Ereignisses vom 20.08.1999 als
Arbeitsunfall sowie auf die GewÃ¤hrung einer Verletztenrente.

Nach Â§ 44 Abs. 1 Satz 1 SGB X ist ein Verwaltungsakt, auch nachdem er
unanfechtbar geworden ist, mit Wirkung fÃ¼r die Vergangenheit
zurÃ¼ckzunehmen, soweit sich im EinzelÂfall ergibt, dass bei seinem Erlass das
Recht unrichtig angewandt oder von einem SachÂverhalt ausgegangen worden ist,
der sich als unrichtig erweist, und soweit deshalb SozialÂleistungen zu Unrecht nicht
erbracht oder BeitrÃ¤ge zu Unrecht erhoben worden sind. Â§ 44 Abs. 2 SGB X
bestimmt, dass im Ã�brigen ein rechtswidriger nicht begÃ¼nstigender VerwalÂ-
tungsakt (im Sinne von Â§ 45 Abs. 1 SGB X), auch nachdem er unanfechtbar
geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung fÃ¼r die Zukunft zurÃ¼ckzunehmen
ist; er kann auch fÃ¼r die Vergangenheit zurÃ¼ckgenommen werden.

Hiervon ausgehend ist die Berufung bereits unbegrÃ¼ndet, weil aufgrund des
vorangeganÂgenen Verfahrens zwischen den Beteiligten bindend feststeht, dass die
geltend gemachÂten GesundheitsstÃ¶rungen nicht Folge eines Arbeitsunfalls vom
20.08.1999 sind und dem KlÃ¤ger auch keine Verletztenrente zusteht; einer
Ã�berprÃ¼fung ist dies nicht mehr zugÃ¤ngÂlich (dazu unter 1.). Die Berufung ist
aber auch unabhÃ¤ngig davon unbegrÃ¼ndet, denn die Beklagte hat es zu Recht
abgelehnt, das Ereignis vom 20.08.1999 als Arbeitsunfall anzuÂerkennen (dazu
unter 2.).

1. Die Anwendbarkeit von Â§ 44 Abs. 1 Satz 1 SGB X an sich setzt voraus, dass
die BeÂstandskraft eines Verwaltungsaktes Ã¼ber einen bestimmten
Anspruch durchbrochen werÂden soll. Hier geht es indes nicht (allein) um
einen bindend gewordenen (feststellenden oder eine Feststellung
ablehnenden) Verwaltungsakt, sondern (auch) um die Rechtskraft des
gerichtlichen Feststellungsurteils im Vorprozess vom 07.06.2005 (vgl. BSG,
Urteil vom 31.01.2020 â�� B 2 U 2/18 R -, juris, Rn. 17; vgl.
Spellbrink/Karmanski, SozialgerichtsÂbarkeit 2021, S. 548, 549, die die
Ã�berwindbarkeit eines gerichtlichen Feststellungsurteils im Wege des
Wiederaufnahmeverfahrens gemÃ¤Ã� Â§ 179 SGG thematisieren; vgl.
LandesÂsozialgericht Baden-WÃ¼rttemberg, Urteil vom 05.10.2020 â�� L 12
U 3510/19 -, juÂris, Rn. 20 ff., das auf den Geltungsvorbehalt des
Fortbestehens der bei Erlass des rechtskrÃ¤ftigen Urteils zugrunde gelegten
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Sach- und Rechtslage abstellt, was nur bei verÂÃ¤nderter Sachlage nach
Erlass des rechtskrÃ¤ftigen Urteils eine erneute Entscheidung Ã¼ber das
RechtsverhÃ¤ltnis ermÃ¶gliche).

Hier hatte der KlÃ¤ger mit dem im Berufungsverfahren L 15 U 222/04 in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem LSG am 07.06.2005 gestellten Antrag
ausdrÃ¼cklich die gerichtliche Feststellung begehrt, dass ein bei ihm bestehender
Tinnitus sowie HÃ¶rschaden rechts mit nachfolgenden SomatisierungsstÃ¶rungen
und depressivem Syndrom Folge eines ArbeitsÂunfalls oder einer BK nach Nr. 2301
und ihm eine Verletztenrente nach einer MdE um mindestens 20 v.H. zu zahlen sei.
Mit Urteil vom 07.06.2005 hat das LSG NRW die BeruÂfung zurÃ¼ckgewiesen; mit
der Verwerfung der gegen dieses Urteil eingelegten NichtzulasÂsungsbeschwerde
durch das BSG (Beschluss vom 15.11.2005) ist das Urteil des LSG NRW
rechtskrÃ¤ftig geworden. Eine verÃ¤nderte Sachlage nach Erlass des
rechtskrÃ¤ftigen Urteils ist nicht ersichtlich. Der zur BegrÃ¼ndung des
Ã�berprÃ¼fungsantrags vorgebrachte Vortrag des KlÃ¤gers enthÃ¤lt nichts
wesentlich Neues. Er wiederholt die seinerzeitigen ArÂgumente und wertet sie
anders als die Beklagte; dies betrifft einerseits die HÃ¶he des Schallpegels und
andererseits das erstmalige Auftreten des OhrgerÃ¤uschs. SÃ¤mtliche Messwerte
der Schallpegel lagen aber bereits damals vor, auch hat der KlÃ¤ger seinerzeit
teilweise â�� insbesondere gegenÃ¼ber dem SachverstÃ¤ndigen I. â�� angegeben,
das OhrÂgerÃ¤usch sei bereits unmittelbar am Tag des Ereignisses aufgetreten.
Hierzu lag bereits eine eidesstattliche Versicherung seiner jetzt als Zeugin
benannten Ehefrau vor.

Mit rechtskrÃ¤ftiger Abweisung einer auf Feststellung eines RechtsverhÃ¤ltnisses
gerichteÂten Klage steht das Gegenteil der begehrten Feststellung, nÃ¤mlich das
Nichtbestehen des RechtsverhÃ¤ltnisses fest (Bundesgerichtshof , Urteil vom
16.01.2008 â�� XII ZR 216/05 -, juris, Rn. 9ff.,; Bundesverwaltungsgericht ,
Beschluss vom 22.12.2011 â�� 2 B 71/10 -, juris, Rn. 6). Dies gilt im
sozialgerichtlichen Verfahren in gleiÂcher Weise. Auch hier binden gemÃ¤Ã� Â§ 141
Abs. 1 Nr. 1 SGG rechtskrÃ¤ftige Urteile die Beteiligten, soweit Ã¼ber den
Streitgegenstand entschieden worden ist. Ein sozialgerichtliÂches Urteil Ã¼ber eine
Klage auf Feststellung eines Versicherungsfalles in der gesetzlichen
Unfallversicherung ist deshalb ebenfalls nicht nur der formellen, sondern auch der
mateÂriellen Rechtskraft fÃ¤hig. Mit der rechtskrÃ¤ftigen Abweisung einer auf
gerichtliche FeststelÂlung gerichteten Klage ist somit auch im sozialgerichtlichen
Verfahren das Gegenteil der begehrten Feststellung festgestellt (LSG Baden-
WÃ¼rttemberg, Urteil vom 05.10.2020 â�� L 12 U 3510/19 -, a.a.O. und Urteil vom
21.06.2018 â�� L 10 U 2893/16 -, juris, Rn. 28; ThÃ¼ringer LSG, Beschluss vom
07.01.2019 â�� L 1 U 619/18 B -, juris, Rn. 20).

Steht allein aufgrund der Rechtskraftwirkung dieses Urteils zwischen den Beteiligten
binÂdend fest, dass die vom KlÃ¤ger geltend gemachten GesundheitsstÃ¶rungen
nicht Folge eiÂnes Arbeitsunfalls vom 20.08.1999 sind, ist dies einer
Ã�berprÃ¼fung nach Â§ 44 Abs. 1 Satz 1 SGB X nicht zugÃ¤nglich.

2. Die angefochtenen Bescheide sind aber auch abgesehen von der
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Bindungswirkung des Feststellungsurteils rechtmÃ¤Ã�ig. Die Beklagte hat es
im Rahmen des Ã�berprÃ¼fungsÂantrages zu Recht abgelehnt, die
bestandskrÃ¤ftigen Bescheide zurÃ¼ckzunehmen.

1. Â Dabei ist sie bereits nicht in eine SachprÃ¼fung eingetreten. In der
Rechtsprechung wird in FÃ¤llen eines Ã�berprÃ¼fungsantrags gemÃ¤Ã� Â§
44 SGB X von einem dreistufigen PrÃ¼Âfungsaufbau ausgegangen:
ZunÃ¤chst sei darÃ¼ber zu entscheiden, ob die BehÃ¶rde in eine sachliche
PrÃ¼fung der Tatbestandsvoraussetzungen eintritt oder den Antrag ohne
eine solche SachprÃ¼fung zurÃ¼ckweist. Falle diese Entscheidung fÃ¼r
eine SachprÃ¼fung aus, so seien die Rechtswidrigkeit des
Ausgangsverwaltungsakts und gegebenenfalls weitere
Tatbestandsvoraussetzungen des Â§ 44 SGB X zu prÃ¼fen. Sei der
Verwaltungsakt danach aufzuheben, erfolge dann auf der dritten Stufe eine
neue Sachentscheidung (BSG, Urteil vom 03.04.2001 â�� B 4 RA 22/00 R -,
juris, Rn. 28ff.; LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 28.08.2019 â�� L 8 R
617/17 -, juris, Rn. 31; vgl. auch Baumeister in: Schlegel/Voelzke, ju- risPK-
SGB X, 2. Auflage, Stand 02/2022, Â§ 44 SGB X Rn. 136 m.w.N.). Der fÃ¼r
das Recht der Gesetzlichen Unfallversicherung zustÃ¤ndige 2. Senat des
BSG hat dies hingegen ausdrÃ¼cklich offengelassen und entschieden, dass
mangels neuen Tatsachenvortrags gemÃ¤Ã� Abs. 1 S. 1 Alt. 1 (â��das Recht
unrichtig angewandtâ��) SGB X eine umfassende PrÃ¼Âfung von Amts
wegen nÃ¶tig sei (BSG Urteil vom 05.09.2006 â�� B 2 U 24/05 R -, juris, Rn.
12; vgl. auch SchÃ¼tze in: ders., SGB X, 9. Auflage 2020, Â§ 44 Rn. 43
m.w.N.).

2. Â Welcher Auffassung zu folgen ist, kann hier offenbleiben; denn selbst bei
umfassender PrÃ¼fung der RechtmÃ¤Ã�igkeit des bestandskrÃ¤ftig
gewordenen Bescheides ist dieser nicht gemÃ¤Ã� Â§ 44 SGB X
zurÃ¼ckzunehmen. Die Beklagte hat es zu Recht abgelehnt, das ErÂeignis
vom 20.08.1999 als Arbeitsunfall anzuerkennen.

Nach Â§ 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VII sind ArbeitsunfÃ¤lle UnfÃ¤lle von Versicherten
infolge einer den Versicherungsschutz nach Â§Â§ 2, 3 oder 6 SGB VII
begrÃ¼ndenden TÃ¤tigkeit (versicherÂte TÃ¤tigkeit). UnfÃ¤lle sind nach Â§ 8 Abs. 1
Satz 2 SGB VII zeitlich begrenzte, von auÃ�en auf den KÃ¶rper einwirkende
Ereignisse, die zu einem Gesundheitsschaden oder zum Tod fÃ¼hren. Ein
Arbeitsunfall setzt daher voraus, dass die Verrichtung zur Zeit des Unfalls der
versicherten TÃ¤tigkeit zuzurechnen ist (innerer oder sachlicher Zusammenhang),
sie zu dem zeitlich begrenzten, von auÃ�en auf den KÃ¶rper einwirkenden Ereignis
â�� dem UnfallÂereignis â�� gefÃ¼hrt hat (UnfallkausalitÃ¤t) und dass das
Unfallereignis einen Gesundheitserstschaden oder den Tod des Versicherten
objektiv und rechtlich wesentlich verursacht hat (haftungsbegrÃ¼ndende
KausalitÃ¤t; stÃ¤ndige Rechtsprechung , zuletzt BSG, Urteil vom 06.10.2020 â�� B
2 U 9/18 R -, juris, Rn. 18; BSG Urteil vom 07.05.2019 â�� B 2 U 31/17 R -, juris, Rn.
10).

aa) Der KlÃ¤ger hat am 20.08.1999 zwar eine versicherte TÃ¤tigkeit ausgeÃ¼bt;
dabei ist es in Form von Schallwellen auch zu Einwirkungen von auÃ�en auf seinen

                            14 / 17

https://dejure.org/gesetze/SGB_X/44.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/44.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/44.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%204%20RA%2022/00%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%208%20R%20617/17
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%208%20R%20617/17
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/44.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%202%20U%2024/05%20R
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/44.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/8.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/2.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/3.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/6.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/8.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/8.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%202%20U%209/18%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%202%20U%209/18%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%202%20U%2031/17%20R


 

KÃ¶rper gekommen. Es liegt auch eine GesundheitsstÃ¶rung in Form von
OhrgerÃ¤uschen rechts und leichtgradiger HochtonschwerhÃ¶rigkeit rechts vor.

bb) Nicht feststellbar ist indes, dass das Ereignis vom 20.08.1999 den
Gesundheitserst- schaden in Form eines rechtsseitigen OhrgerÃ¤uschs und der
leichtgradigen HochtonÂschwerhÃ¶rigkeit objektiv und rechtlich wesentlich
verursacht hat. Dies folgt insbesondere aus dem im Vorverfahren eingeholten
Gutachten von Prof. Dr. F. sowie aus dessen im Berufungsverfahren eingeholter
ergÃ¤nzenden Stellungnahme, sowie aus dem im VerÂwaltungsverfahren
eingeholten Gutachten von Prof. Dr. L..

GrundsÃ¤tzlich fÃ¼r einen Zusammenhang zwischen dem am 20.08.1999 erlittenen
LÃ¤rm und den bestehenden GesundheitsstÃ¶rungen spricht, dass der bei Prof. Dr.
F. am 27.11.2000Â erhobene akustische Befund mit beidseitiger angedeuteter
Hochtonsenke, rechts stÃ¤rker als links, und HochtonohrgerÃ¤usch rechts in das
Bild eines LÃ¤rmschadens bzw. Schallschadens der Innenohren passt. DarÃ¼ber
hinaus hat Prof. Dr. F. ausgeÂfÃ¼hrt, dass auch kurzzeitige hohe LÃ¤rmbelastungen
zu einem isolierten Tinnitus fÃ¼hren kÃ¶nnen; hierzu hat er auf Studien bei
Diskotheken-Besuchen verwiesen.

Entsprechend dem von Prof. Dr. L. und Prof. Dr. F. dargelegten medizinischÂ-
wissenschaftlichen Erkenntnisstand kÃ¶nnen GesundheitsstÃ¶rungen, wie der
KlÃ¤ger sie geltend macht, durch akuten Schall aber nur in der Form eines Knall-
oder ExplosionsÂtraumas, eines akuten LÃ¤rmschadens oder eines sog. akustischen
Unfalls ausgelÃ¶st werÂden. Diese mÃ¶glichen Ursachen lassen sich jedoch hier
sÃ¤mtlich nicht feststellen.

Die Voraussetzungen eines Knall- oder Explosionstraumas sind nach
Ã¼bereinstimmender EinschÃ¤tzung der SachverstÃ¤ndigen nicht ersichtlich;
entsprechend hohe LÃ¤rmpegel (mehr als 150 dB[A]) sind weder den Messungen
der Beklagten am Hockenheimring, noch aus den Unterlagen der italienischen
BehÃ¶rden, die an der Strecke in H. â�� und damit unter den dortigen
geographischen Gegebenheiten â�� zu entnehmen.

Die Voraussetzungen eines akuten LÃ¤rmschadens sind ebenfalls nicht ersichtlich.
Nach der im Berufungsverfahren eingeholten aktuellen ergÃ¤nzenden
Stellungnahme von Prof. Dr. F. ist Voraussetzung dafÃ¼r eine hochgradige
LÃ¤rmexposition (auch unter 130 dB[A]) Ã¼ber einen anhaltenden Zeitraum von
wenigstens einigen Minuten. Bei der bloÃ�en wiederholten Vorbeifahrt der
Rennautos betrug die Dauer der Einwirkung aber nur maxiÂmal einige Sekunden,
bevor sie wieder beendet war und bei der nÃ¤chsten Durchfahrt eiÂnige Minuten
spÃ¤ter erst wieder auftrat. Dies ist nach der aktuellen fachlichen EinschÃ¤tÂzung
von Prof. Dr. F., der dem Senat aus zahlreichen anderen Verfahren als Ã¤uÃ�erst
erfahrener und ausgewogener SachverstÃ¤ndiger bekannt ist, nicht ausreichend,
um die rechtsseitige Hochtonsenke und den rechtsseitigen Tinnitus zu erklÃ¤ren.

Zudem scheidet auch eine Verursachung der GesundheitsstÃ¶rungen durch einen
sog. akustischen Unfall aus. Voraussetzung hierfÃ¼r ist zum einen eine extreme
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Zwangshaltung des Kopfes, z.B. verdreht in einer schwierigen Haltung. Eine solche
Zwangshaltung ist nicht beschrieben; allein das Drehen des Kopfes bei der
Vorbeifahrt der Rennwagen reicht hierfÃ¼r nach der Ã¼berzeugenden
EinschÃ¤tzung von Prof. Dr. L. nicht aus. Hiervon abgesehen entsteht bei einem
akustischen Unfall zudem immer ein pancochleÃ¤rer oder wannenfÃ¶rmiger
HÃ¶rkurvenverlauf, selten sogar eine vollstÃ¤ndige Ertaubung. EiÂne
HÃ¶rminderung direkt im Anschluss an das Ereignis ist aber weder dokumentiert,
noch vom KlÃ¤ger selbst vorgetragen. Direkt nach dem Ereignis hat er sich nicht in
HNO- Ã¤rztliche Behandlung ergeben, obwohl das fÃ¼r den muttersprachlichen
KlÃ¤ger auch in ItaÂlien mÃ¶glich gewesen wÃ¤re. Der behandelnde HNO-Arzt Dr.
V. hat mitgeteilt, der KlÃ¤Âger habe bei der Vorstellung am 15.10.1999 keine
subjektive HÃ¶rminderung angegeben, so dass auch kein Tonaudiogramm erstellt
worden sei; das Audiogramm vom 27.04.2000 zeigte lediglich rechtsseitig bei 4 kHz
einen HÃ¶rverlust auf 30 dB und damit keine C5- Senke (vgl. das Gutachten des
SachverstÃ¤ndige Dr. I.). In der Unfallanzeige vom 05.06.2000Â ist lediglich davon
die Rede, â��jetztâ�� bestehe eine HÃ¶rminderung und ein lautes Pfeifen im
rechten Ohr. Noch bei der Untersuchung durch Prof. Dr. L. am 27.11.2001Â wurde
auf beiden Ohren ein prozentualer HÃ¶rverlust von 0% festgestellt. Der KlÃ¤ger
selbst hat nicht behauptet, unmittelbar nach dem Ereignis an einem HÃ¶rverlust
gelitten zu haben, er hat vielmehr auf ein Pfeifen im Ohr verwiesen. Andere
pathologische Befunde, z.B. GleichgewichtsstÃ¶rungen oder andere neurologische
AusfÃ¤lle, sind ebenÂfalls nicht berichtet worden. Auch wenn spÃ¤ter ein
HÃ¶rverlust insbesondere rechts eingeÂtreten ist, ist nicht nachgewiesen, dass dies
unmittelbar im Anschluss an das Ereignis beÂreits der Fall war. Ein Zusammenhang
zwischen dem akuten Schall, dem der KlÃ¤ger am 20.08.1999Â ausgesetzt war, und
den bestehenden GesundheitsstÃ¶rungen, lÃ¤sst sich demnach unter
BerÃ¼cksichtigung des medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisstandes nicht mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit herstellen. Prof. Dr. F. hat auch zutreffend darauf
hingewiesen, dass ein unfallunabhÃ¤ngiger, schicksalhafter HÃ¶rsturz mit
anschlieÂÃ�endem Tinnitus in der BevÃ¶lkerung sehr hÃ¤ufig ist.

Wann genau der KlÃ¤ger das OhrgerÃ¤usch bemerkt hat, kann danach letztlich
offenbleiÂben, weshalb es auch einer Vernehmung seiner Ehefrau nicht bedurfte.
Ihre Angabe in der eidesstattlichen Versicherung steht zwar den Angaben entgegen,
die der KlÃ¤ger bei Prof. Dr. F. und auch gegenÃ¼ber Dr. A. sowie gegenÃ¼ber
dem TAD geÂmacht hat; dort hat er jeweils eindeutig auf konkrete Nachfrage
geÃ¤uÃ�ert, das OhrgeÂrÃ¤usch erst am Montag bzw. einige Tage nach dem
Testrennen bemerkt zu haben. Dies wird dadurch untermauert, dass er erst am
15.10.1999 einen HNO-Arzt aufgesucht hat. Eine zeitliche VerzÃ¶gerung des
Auftretens von OhrgerÃ¤uschen spricht â�� auch nach dem aktuellen Stand der
Wissenschaft â�� gegen einen Zusammenhang zwischen der Exposition und dem
Gesundheitsschaden. Dies kann aber dahinstehen, denn selbst dann, wenn ein
OhrgerÃ¤usch direkt am Abend des 20.08.1999 unterstellt wird, ist nach den zuvor
geÂmachten AusfÃ¼hrungen ein Zusammenhang insbesondere mangels
feststellbarer unmitÂtelbarer HÃ¶rminderung nicht hinreichend wahrscheinlich zu
machen. Zum Beweis fÃ¼r eine schon am 20.08.1999 bestehende HÃ¶rminderung
ist die Ehefrau des KlÃ¤gers aber nicht als Zeugin benannt worden.
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Die am 20.08.1999 in H. erstellten Film-Aufnahmen des Testrennens sind schlieÃ�Â-
lich unerheblich, da daraus keine RÃ¼ckschlÃ¼sse auf die konkrete HÃ¶he des
tatsÃ¤chlichen Schallpegels und ggf. Abweichungen zu den bereits vorliegenden
(VergleichsÂMessungen gezogen werden kÃ¶nnen. Dasselbe gilt fÃ¼r die
beantragte Vernehmung des Zeugen R.. Dass die Angabe des KlÃ¤gers, die
Vorbeifahrt eines Formel 1- Rennwagens in etwa 10 bis 20 Meter Entfernung
mÃ¼sse als Ã¤uÃ�erst laut empfunden werÂden, zutreffend ist, unterstellt der
Senat.

Â 

3. Ist damit ein Zusammenhang zwischen dem akuten LÃ¤rm, dem der KlÃ¤ger
am 20.08.1999Â ausgesetzt war, und seinen GesundheitsstÃ¶rungen nicht
hinreichend wahrÂscheinlich zu machen, liegen auch die Voraussetzungen
fÃ¼r die Anerkennung eines ArÂbeitsunfalls gemÃ¤Ã� Â§ 8 Abs. 1 SGB VII
nicht vor. Mangels Versicherungsfalls besteht auch kein Anspruch auf eine
Verletztenrente (Â§ 56 SGB VII).

4. Â Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.
5. Â Die Voraussetzungen fÃ¼r die Zulassung der Revision (Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1

oder 2 SGG) liegen nicht vor.

Â 

Â 

Erstellt am: 21.08.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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